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KV Schweiz: Vernehmlassung BVV 2 (BVG-Revision, 3. Paket)

BSV

Geschäftsfeld A+H

Bereich Rechtsfragen BV

Frau Erika Schnyder

Effingerstr. 20

3003 Bern
Zürich, 14. März 2005/sz

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung über die berufliche Alters-Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)  - BVG-Revision (3. Paket)
Sehr geehrte Frau Schnyder

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dieser Vorlage Stellung nehmen zu können. 

1. Kapitel (neu) Grundsätze der beruflichen Vorsorge
1. Abschnitt: Angemessenheit

Artikel 1 Beiträge und Leistungen

Grundsätzlich sind wir mit der Umschreibung, wann ein Vorsorgeplan als “angemes​sen“ betrachtet werden kann, einverstanden. Probleme können aber in Phasen ent​stehen, in denen das Arbeitspensum vorübergehend gesenkt wird, z.B. wegen Wie​ter​bildung oder kurz vor der Pensionierung. In den Erläuterungen wird zwar erwähnt, dass in einzelnen Fällen „Abweichungen“ vom Grundsatz möglich sind. Dies müsste aber in der Verordnung selbst entsprechend präzisiert werden. 
Absatz 3 verlangt, dass - wenn mehrere Vorsorgeverhältnisse vorliegen - für die Bewertung der Angemessenheit die Gesamtheit dieser Verhältnisse betrachtet werden müsse. Wie aber werden die erforderlichen Informationen zusammengeführt? (Artikel 60c BVV 2 statuiert nur eine Informationspflicht für sehr hohe Einkommen im Bereich von Fr. 774'000). 
Art. 1a Vorzeitiger Altersrücktritt

Mit der in Abs. 1 vorgesehenen Möglichkeit, dass Kürzungen von Altersleistungen, die bei einem vorzeitigen Pensionierung in Kauf genommen werden müssten, durch Einkauf „kompensiert“ werden können, sind wir einverstanden. Konsequenterweise sehen sie dabei flankierend (Abs. 2) vor, dass wenn eine Person im geplanten Rücktrittzeitpunkt dann doch auf diesen Schritt verzichtet, das Altersguthaben ab jenem Moment nicht mehr weiter geäufnet werden kann. Andernfalls würde auf diese Weise ein Steuerschlupfloch geschaffen bzw. die Steuergerechtigkeit verletzt. Die Formulierung von Absatz 2 ist jedoch zu strikt: Einzig volle Einkäufe könnten die so​for​tige Einstellung der Äufnung rechtfertigen. Erfolgten aber nur Teileinkäufe, muss eine zusätzliche „Teil-Äufnung“ weiterhin möglich sein. Andernfalls resultierten Leis​tungs​kürzungen, was nicht Sinn der Neuregelung ist. Auch die in Bst. b) gewählte Limite von 5 % scheint zu schematisch. Wir beantragen, Abs. 2 zu über​arbeiten. 
Art. 1b Vorsorgepläne

Absatz 1 statuiert, dass auf verschiedene Kategorien von Versichertenkollektiven unter​schiedliche Leistungspläne anwendbar sind. Mit der Umschreibung der Vor​aussetzungen, wann der Grundsatz der Kollektivität als eingehalten gilt, sind wir einverstanden. Gültig wären danach Kriterien wie Alter, berufliche und hierarchische Stellung, Dienstjahre etc., nicht aber Geschlecht, Natio​nalität oder Religion. 

Hingegen lehnen wir Absatz 2 bzw. die explizite Zulassung der „virtuellen Kollek​tivität“ ab. Diese Bestimmung ebnet eben doch den Weg zu „à-la-carte-Versiche​rungen“ für einzelne Personen. Wir beantragen, Absatz 2 zu streichen. Im Minimum müsste der Satz aus den Erläuterungen, wonach es sich „aufgrund der Besonder​heiten der freiwilligen Versicherung der Selbständigerwer​benden nicht um eine virtuelle Kollektivität handeln“ darf, in den Text von Abs. 2 aufgenommen werden. 
Art. 1c Wahlmöglichkeiten zwischen Vorsorgeplänen

Neu wird vorgesehen, dass Vorsorgeeinrichtungen den Versicherten jeden Kollektivs bis zu drei Vorsorgeplänen anbieten können (aber nicht müssen!). Damit sind wir ein​verstanden. Allerdings setzen wir voraus, dass die in Absatz 2 enthaltenen Bestim​mun​gen nicht abgeschwächt werden, d.h. der Beitragsanteil des Arbeitgebers muss in jedem Plan gleich hoch sein und die Bandbreite zwischen Minimalplan (Plan mit den niedrigsten Beiträgen) und Maximalplan darf nicht mehr ausgeweitet werden (Minimalplan mindestens 2/3 des Maximalplanes). 
Art. 1d  Wahl der Anlagestrategien

Neu sollen nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen, die ausschliesslich Lohnanteile über dem anderthalbfachen oberen Grenzbetrag versichern, innerhalb eines Vor​sorge​plans unterschiedliche Anlagestrategien anbieten können. Damit sind wir einverstanden. 
Art. 1e Gleichbehandlung

Mit der vorgeschlagenen Formulierung sind wir einverstanden. 
Art. 1f Planmässigkeit

Mit der vorgeschlagenen Formulierung sind wir einverstanden. 

Art. 1g Versicherungsprinzip

Mit den Formulierungen von Absatz 1 und 2 sind wir einverstanden. Grundsätzlich sind wir nach wie vor der Ansicht, dass auch die weitergehende Vorsorge Risiko​leistungen enthalten muss. 
Art. 1 h Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt

Mit der vorgeschlagenen Erhöhung der frühest zulässigen Altersgrenze für einen vorzeitigen Altersrücktritt von 55 auf 60 Jahre sind wir nicht einverstanden, wir lehnen dies als Eingriff in die Autonomie der Sozialpartner klar. Dabei befürwortet der Kaufmännische Verband Schweiz grundsätzlich in keiner Weise ein frühes Aus​scheiden aus dem Arbeitsleben. Im Gegenteil: Wir sind uns der Funktionen, welche der Arbeit individuell und gesellschaftlich zukommt, durchaus bewusst und verlangen immer wieder die Schaffung von Rahmenbedingungen, die es den Menschen, die lange im Arbeitsprozess verbleiben möchten und können, es auch tatsächlich er​mög​lichen, diesen Wunsch umzusetzen. Anderseits wissen wir aber aus den Erfahrungen unserer Mitglieder, dass längst nicht alle, die auch über 55 gerne weiter arbeiten wür​den, dies auch können – sei es aus gesundheitlichen Gründen, sei es, weil es für sie keine Arbeitsplätze mehr gibt. Für solche Betroffene stellt die frühzeitige Pensionie​rung oft den einzigen in Würde vertretbaren Weg dar – und eine Abfederung ist heute nur im Rahmen der 2. Säule, nicht aber der 1. Säule gangbar. Die Alternative stellt in solchen Fällen oft nur der Weg in ALV, IV und/oder Sozialhilfe dar. 
· Der KV Schweiz beharrt darauf, dass der bisherige, im Rahmen der 2. Säule gegebene Spielraum für sozialpartnerschaftliche Lösungen ungeschmälert erhalten bleibt. Wir weisen zudem darauf hin, dass solche Vorsorgepläne in keiner Weise mit öffentlichen Geldern finanziert werden, sondern ausschliesslich durch Beiträge von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden. 
Die in den Erläuterungen enthaltene Auffassung, dass die heutige Regelung bezüg​lich Rentenalter falsch Signale setze, teilen wir nicht. Es geht – zumindest bei den von uns vertretenen Schichten von Angestellten – nicht darum, Luxusregelungen bezüglich des Altersrücktrittes beizubehalten, vielmehr gilt es, Spielraum zu bewah​ren für Menschen, die nicht mehr arbeiten können oder die dies – unter Inkaufnahme aller finanziellen Konsequenzen – nicht mehr wollen. Auch die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand müssen relativiert werden. Die öffentlichen Finanzen werden durch die Steueroptimierungsmöglich​keiten, die im Bereich der beruflichen Vorsorge Höchstverdienern zur Verfügung stehen, wesentlich stärker tangiert als durch die relativ wenigen Angestellten, die von der Möglichkeit einer Frühpensionierung Gebrauch machen (müssen). 
1a. Kapitel: obligatorische Versicherung der Arbeitnehmer

1. Abschnitt: Versicherter Personenkreis und koordinierter Lohn

Vorweg bedauern wir, dass die in Art. 2 Abs. 4 BVG verlangte Konkretisierung der Versiche​rungspflicht für Arbeitnehmende in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstel​lungen noch nicht vorliegt. Diese Regelung ist ebenfalls dringlich. 
Art. 32a Investitionen in den Betrieb

Die hier vorgesehene Neuerung ist nicht einsichtig, wir lehnen sie ab. Art. 4 Abs. 4 BVG verlangt unmissverständlich, dass Beiträge von Selbständigerwerbenden dauernd der beruflichen Vorsorge dienen müssen. Die Möglichkeit, einen einmaligen Vorbezug bis zur Höhe der Austrittsleistung für Investitionen in den Betrieb vorzu​sehen, verstösst klar gegen diese gesetzlichen Vorgaben. Es ist ein offenes Geheim​nis, dass längst nicht alle formell Selbständigen diesen Status auch völlig freiwillig gewählt haben – in nicht wenigen Fällen handelt es sich um Versuche, einer alter​nativ drohenden Arbeitslosigkeit oder gar Aussteuerung zu entgehen. Mit Art. 32a würde ein Ventil geöffnet, unstabile Zustände von selbständiger Erwerbstätigkeit künstlich zu verlängern –mit Vorsorgeinbussen für die Direktbetroffenen und negativen Folgen für die Sozialbudgets der öffentliche Hand. 
5. Kapitel: Einkauf, versicherbarer Verdienst und versicherbares Einkommen
Art. 60a Einkauf

Mit dem Grundsatz, dass für die Berechnung des Einkaufs die gleichen versiche​rungstechnischen Parameter eingehalten werden müssen wie für die Festlegung des Vorsorgeplanes, sind wir einverstanden. 
Art. 60b Sonderfälle

Mit den Bestimmungen zu den Sonderfällen sind wir einverstanden. 

Art. 60c  Versicherbarer Lohn und versicherbares Einkommen

Mit den Absätzen 1 und 2 bzw. den dort enthaltenen Detailbestimmungen zur Be​grenzung des versicherbaren Lohnes oder des versicherten Einkommens sind wir einverstanden. Hingegen ist für uns die in Absatz c enthaltene Ausnahmeregelung für Versicherte, die am 1.1.2006 älter als 50 sind, nicht einsichtig. In den Erläuterungen wird betont, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass das neue Recht unmittelbar und ohne Übergangsbestimmung anzuwenden sei. Für die nunmehr auf Verord​nungs​ebene vorgeschlagene Ausnahmeregelung – die nur Einkommen über dem oberen Grenzbetrag von 774'000 betrifft – sehen wir keine stichhaltige Begründung. Die Steuerbefreiung von Risikobeiträgen über dieser Grenze scheint uns – da sie eine Absicherung weit über dem Existenzminimum betrifft –nicht begründbar, sie bewirkt lediglich die Beibehaltung einer Steuer​vermeidungs​möglichkeit. 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 
Mit freundlichen Grüssen

Kaufmännischer Verband Schweiz

Alexander Tschäppät

Prof. Dr. Edi Class

Zentralpräsident

Generalsekretär
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